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RS OGH 1967/5/11 2Ob146/67,
2Ob36/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1967

Norm

ABGB §1304 BIIf

StVO §23 Abs4

Rechtssatz

Verschuldensteilung 2 : 1 zugunsten eines Verkehrsteilnehmers, der die Fahrbahn zwar vor dem Aussteigen aber nicht

während des Aussteigens aus seinem Kraftfahrzeug genügend beobachtet und von einem Kombi - Kraftwagen

niedergestoßen wird, der keine Bremshandlung unternimmt.

Entscheidungstexte

2 Ob 146/67

Entscheidungstext OGH 11.05.1967 2 Ob 146/67

Veröff: ZVR 1968/35 S 76

2 Ob 36/88

Entscheidungstext OGH 27.04.1988 2 Ob 36/88

Vgl auch; Beisatz: Beifahrer, der sich nach dem unmittelbar vorher erfolgten Unfall nur mit Schwierigkeiten aus

dem Personenkraftwagen befreien konnte und dem nach dem Aussteigen aus dem Fahrzeug bis zum Anstoß

eines Personenkraftwagens nur zwei Sekunden blieben, trifft kein für eine Schadensteilung hinreichendes

Mitverschulden. (T1)

Schlagworte

SW: Auto Pkw Kfz
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